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I. Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 
 
Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft. Sie trägt die Firma 
    
    Aareal Bank AG 
 
und hat ihren Sitz in Wiesbaden. 
 
§ 2 
 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften, mit Ausnahme des In-
vestmentgeschäfts, von Finanz- und sonstigen Dienstleistungen sowie die Förderung internatio-
naler Wirtschaftsbeziehungen. Das Pfandbriefgeschäft ist auf die Ausgabe von Hypotheken-
pfandbriefen gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 PfandBG und von Öffentlichen Pfandbriefen gem. § 1 
Abs. 1 Satz 2 Nr.2 PfandBG beschränkt.   
 
(2) Die Gesellschaft kann in den in Absatz 1 bezeichneten Bereichen selbst oder durch die Be-
teiligung an anderen Gesellschaften tätig werden. 
 
(3) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Handlungen berechtigt, die mit dem Gegen-
stand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet sind. Es können 
Dienstleistungen aller Art vorgenommen werden. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland 
Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen 
beteiligen, insbesondere an solchen, deren Unternehmensgegenstände sich ganz oder teilweise 
auf die vorgenannten Geschäftsbereiche erstrecken. Sie kann Unternehmen, an denen sie be-
teiligt ist, strukturell verändern, unter einheitlicher Leitung zusammenfassen oder sich auf deren 
Verwaltung beschränken sowie über ihren Beteiligungsbesitz verfügen. Sie kann ihren Betrieb 
ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen ausgliedern. 
 
§ 3 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 4 
 
Bekanntmachungen und Informationen 

 
(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger. 
 
(2) Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können auch mit-
tels elektronischer Medien übermittelt werden. 
 
 
II. Grundkapital und Aktien 
 
§ 5 
 
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 179.571.663 
 
(2) Es ist eingeteilt in  59.857.221 Stückaktien. 
 
(3) Die Aktien lauten auf den Inhaber. 
 
(4) Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 18. Mai 2015 mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aktien 
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gegen Bar- oder Sacheinlage, einmalig oder mehrmals, jedoch insgesamt um einen Nennbetrag 
von bis zu höchstens € 12.826.314 zu erhöhen (genehmigtes Kapital) 

 
Im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräu-
men. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflich-
tung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (sogenanntes „mittelba-
res Bezugsrecht“). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 
 
(a)  bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Akti-
en den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der end-
gültigen Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung 
gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals weder zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Er-
mächtigung überschreiten dürfen. Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind Akti-
en anzurechnen, die in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung ausgegeben 
oder veräußert wurden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die aufgrund von während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten auf Aktien 
ausgegeben wurden bzw. noch ausgegeben werden können.  

 
(b) für Spitzenbeträge, soweit sie bei der Festlegung des jeweiligen Bezugsverhältnisses ent-
stehen.  

 
(c) soweit es zum Verwässerungsschutz erforderlich ist, um Inhabern von Optionsschuldver-
schreibungen oder Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft 
oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugs-
recht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandel- oder Optionsrech-
te bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustünde.  

 
(d) für einen Betrag von bis zu € 4.000.000, um hierfür Mitarbeitern der Gesellschaft oder mit ihr 
verbundener Unternehmen Aktien zum Bezug anzubieten.  

 
Im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. 

 
Der Vorstand wird den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei Ausnutzung dieser Er-
mächtigung auf insgesamt 20% des Grundkapitals beschränken. Der zusammengerechnete 
Bezugsrechtsausschluss bei Ausnutzung dieser Ermächtigung darf insoweit weder 20 % des im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch des im Zeitpunkt der Ausübung der Er-
mächtigung bestehenden Grundkapitals übersteigen. 

 
Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchfüh-
rung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. 
  
(5) Das Grundkapital ist um bis zu € 30.000.000 durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 neuen, 
auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2010). Die bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie (i) die Inhaber bzw. Gläubiger von Wand-
lungsrechten oder Optionsscheinen, die den von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder 
mittelbaren Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses 
der Hauptversammlung vom 19. Mai 2010 bis zum 18. Mai 2015 ausgegebenen Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen beigefügt sind, von ihren Wandlungs- bzw. Options-
rechten Gebrauch machen oder (ii) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger der 
von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft der 
Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 19. Mai 
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2010 bis zum 18. Mai 2015 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur 
Wandlung erfüllen oder (iii) die Gesellschaft von einer Ersetzungsbefugnis Gebrauch macht, in 
den vorgenannten Fällen (i) und (ii) jedoch nur, soweit nicht ein Barausgleich gewährt wird oder 
eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 
Geschäftsjahres an, in dem sie durch die Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder 
durch die Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist er-
mächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzuset-
zen. 
 
(6) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Akti-
enrechte und der Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 
 
(7) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der 
Kapitalerhöhung bzw. der Inanspruchnahme des bedingten Kapitals anzupassen. 
 
§ 6 
 
(1) Zur Unterzeichnung von Aktien und Zwischenscheinen genügt eine vervielfältigte Unter-
schrift des Vorstands. Form und Inhalt der Aktienurkunde und der Gewinnanteil- und Erneue-
rungsscheine setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest, soweit das Gesetz kei-
ne zwingenden Vorschriften enthält. 
 
(2) Es können Sammelurkunden ausgegeben werden. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbrie-
fung ihrer Aktien und Gewinnanteile ist ausgeschlossen, soweit nicht eine Verbriefung nach den 
Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an der die Aktien zum Handel zugelassen 
sind. 
 
(3) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 
des Aktiengesetzes bestimmt werden. 
 
 
III. Organe der Gesellschaft 
 
1. Der Vorstand 
 
§ 7 
 
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstands-
mitglieder und bestimmt ihre Zahl. Er kann stellvertretende Mitglieder bestellen. Der Aufsichtsrat 
kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden oder zum Sprecher des Vorstands ernennen. 
 
§ 8 
 
Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmit-
glied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. 
 
2. Der Aufsichtsrat 
 
§ 9 
 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern. 
 
(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt längstens für die Zeit bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der 
Amtszeit beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitge-
rechnet. 
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(3) Ausscheidende Mitglieder sind wieder wählbar. Im Falle einer Ersatzwahl endet die Amtszeit 
des neu gewählten Mitglieds spätestens mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Mit-
glieds. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt durch schriftliche Erklärung an den Vor-
sitzenden des Aufsichtsrates oder an den Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einem Mo-
nat niederlegen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann die Niederlegung fristlos erfolgen. 
 
(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste Ver-
gütung sowie ein Sitzungsgeld. Soweit ein Mitglied dem Aufsichtsrat nicht das ganze Geschäfts-
jahr angehört, wird die Vergütung pro rata temporis gezahlt. Zu den erstattungsfähigen Ausla-
gen gehört auch die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer. 
 
(5) Die feste Vergütung beträgt 30.000,- € p.a. je Aufsichtsratsmitglied. Der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats erhält das Zweieinhalbfache, der stellvertretende Vorsitzende das Eineinhalbfache 
dieses Betrags. Die feste Vergütung erhöht sich für jede Mitgliedschaft in einem Ausschuss (mit 
Ausnahme des Nominierungsausschusses als ausschließlich beratendem Ausschuss sowie des 
Eilausschusses als Teil des Risikoausschusses) um 15.000 € p.a. Für den Vorsitz in einem Aus-
schuss (mit Ausnahme des Nominierungsausschusses sowie des Eilausschusses) erhöht sich 
die feste Vergütung um 30.000 € p.a. 
 
(6) Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 1.000,00 € je Sitzung (mit 
Ausnahme der Sitzungen des Nominierungsausschusses sowie der Sitzungen des Eilausschus-
ses).  
 
(7) Die Vergütung für ein Geschäftsjahr wird einen Monat nach Ablauf des jeweiligen Geschäfts-
jahres fällig. 
 
 
§ 10 
 
(1) Der Aufsichtsrat wählt für die Dauer seiner Amtszeit unmittelbar im Anschluß an die Haupt-
versammlung, in der die von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder der 
Anteilseigner bestellt worden sind, in einer ohne besondere Einberufung stattfindenden Sitzung 
aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und mindestens einen Stellvertreter. Scheidet der Vorsit-
zende oder ein Stellvertreter während der Amtszeit aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich 
eine Ersatzwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 
 
(2) Sind sowohl der Vorsitzende des Aufsichtsrates als auch seine Stellvertreter an der Aus-
übung ihres Amtes verhindert, so werden sie von dem an Lebensjahren ältesten Mitglied des 
Aufsichtsrates vertreten, in Sitzungen von dem an Lebensjahren ältesten teilnehmenden Mit-
glied. 
 
(3) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und diesen, soweit gesetzlich zu-
lässig, auch Entscheidungsbefugnisse des Aufsichtsrats übertragen. 
 
(4) Die Kosten etwaiger im Einzelfall durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats hinzugezogener 
Berater und Auskunftspersonen werden von der Gesellschaft getragen. Der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats wird sich vor der Erteilung derartiger Aufträge mit dem Vorstandsvorsitzenden ins 
Benehmen setzen; bei Beratungen in Vorstandsangelegenheiten kann dies unterbleiben. 
 
§ 11 
 
Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden oder einen seiner Stellvertre-
ter einberufen. Der Aufsichtsrat ist einzuberufen, wenn ein Mitglied des Aufsichtsrats oder der 
Vorstand es verlangt. 
 
§ 12 
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(1) Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder an der Be-
schlußfassung teilnimmt.  
 
(2) Die Ausschüsse sind beschlußfähig, wenn die Hälfte ihrer Mitglieder, mindestens aber drei 
Ausschußmitglieder an der Beschlußfassung teilnehmen.  
 
(3) Die Beschlüsse des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse werden mit einfacher Stimmen-
mehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden der Sitzung den Aus-
schlag. Wenn kein Mitglied widerspricht, kann schriftlich, telegrafisch, fernschriftlich, fernmünd-
lich, oder mittels Telefax oder E-mail abgestimmt werden.  
 
(4) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die der Vorsitzende 
zu unterschreiben hat. In der Niederschrift sind Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die 
Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Verlauf der Verhandlungen und die Beschlüs-
se des Aufsichtsrats anzugeben. 
 
§ 13 
 
(1) Willenserklärungen des Aufsichtsrats und der Ausschüsse werden in deren Namen durch 
den Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter abgegeben. Bei schriftlichen Erklärungen soll der 
Unterschrift des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters die Firma der Gesellschaft und die 
Bezeichnung “Der Aufsichtsrat” beigefügt werden. 
 
(2) Der Aufsichtsrat kann den Vorstand ermächtigen, zur Unterstützung der Tätigkeit des Vor-
standes Beiräte zu bilden und deren Aufgabenkreis festzusetzen. 
 
 
3. Die Hauptversammlung 
 
§ 14 
 
(1) Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet am Sitz der Gesellschaft, an einem Ort im 
Umkreis von 50 km um den Sitz der Gesellschaft oder in einer Stadt mit Sitz einer deutschen 
Wertpapierbörse statt. Der Hauptversammlungsort ist in der Einladung bekannt zu geben.  
 
(2) Die Hauptversammlung, die über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, die 
Verwendung des Bilanzgewinns und gegebenenfalls die Feststellung des Jahresabschlusses 
beschließt, findet innerhalb der ersten acht Monate jeden Geschäftsjahres statt. 
 
§ 15 
 
(1) Die Hauptversammlung ist mindestens 36 Tage vor dem Tag der Versammlung einzuberu-
fen. Bei der Berechnung der Frist ist der Tag der Einberufung nicht mitzurechnen. 
 
(2) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejeni-
gen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung 
zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Die 
Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür 
mitgeteilten Adresse in Textform mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. 
Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 
 
(3) Bei Fristen und Terminen, die von der Hauptversammlung zurückberechnet werden, ist der 
Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, Sonn-
abend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag 
kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht entspre-
chend anzuwenden. 
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 (4) Die Berechtigung nach Absatz 2 ist durch eine in Textform und in deutscher oder englischer 
Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz nachzu-
weisen. Die Bescheinigung hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung zu 
beziehen. 
 
(5) Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises 
einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in 
gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen. 
 
§ 16 
 
(1) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. 
 
(2) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Eine Erteilung der 
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
bedürfen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, der Textform. § 135 AktG bleibt unbe-
rührt. 
 
§ 17 
 
(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder einer 
seiner Stellvertreter oder ein sonstiges vom Aufsichtsrat bestimmtes Mitglied. 
 
(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungs-
gegenstände sowie die Reihenfolge und die Form der Abstimmungen. Der Vorsitzende kann 
das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er kann insbeson-
dere den zeitlichen Rahmen des Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu den einzelnen Ta-
gesordnungspunkten sowie des einzelnen Frage- und Redebeitrags angemessen festsetzen. Er 
bestimmt die Reihenfolge der Redner und entscheidet über eine generelle Beschränkung der 
Redezeit, die Schließung der Rednerliste und den Schluss der Debatte.  
 
§ 18 
 
(1) Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften 
etwas Abweichendes bestimmen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt. In 
den Fällen, in denen das Gesetz eine Mehrheit des bei der Beschlußfassung vertretenen Grund-
kapitals vorschreibt, genügt - sofern dies gesetzlich zulässig ist - die einfache Mehrheit des ver-
tretenen Kapitals. Hiervon ausgenommen sind Beschlüsse über eine Erhöhung des Grundkapi-
tals gegen Einlagen nach § 182 AktG, die eine Mehrheit von mindestens drei Viertel des bei der 
Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erfordern. 
 
(2) Bei Wahlen ist der gewählt, auf den die meisten Stimmen entfallen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet in diesem Fall das von Vorsitzenden zu ziehende Los. 
 
(3) Zu Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, ist der Aufsichtsrat ermächtigt. 
 
§ 19 
 
(1) Die Teilnahme eines Aufsichtsratsmitglieds an der Hauptversammlung darf im Wege der 
Bild- und Tonübertragung erfolgen, wenn das betroffene Aufsichtsratsmitglied 
 

- dies mindestens eine Woche vor der Hauptversammlung beim Vorstand schriftlich oder 
per Telefax beantragt und 

- versichert, dass es zur An- und Abreise mehr als fünf Stunden benötigen würde. 
 

(2) Der Vorstand kann die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung zulassen. 
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